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Verbeamtete Lehrer durfen
streiken

Kassel/Frankfurt a. M. Verbeamtete Lehrer durfen laut Verwaltungsgericht
Kassel streiken. Das Streikrecht konne Beamten zustehen, wenn sie nicht
hoheitlich tatig seien, etwa bei den Streitkraften oder der Polizei, teilte das
Gericht am Donnerstag mit. Es folgte damit nach eigenen Angaben der
Rechtsprechung des Europaischen Menschenrechtsgerichtshofs. Geklagt hatte
eine Lehrerin, die im November 2009 an einem Streik der GEW teilgenommen
hatte. Dafur war sie mit einer schriftlichen MifSbilligung wegen Verletzung ihrer
Dienstpflichten belegt worden. »Die bislang herrschende Auffassung, die
Arbeitsniederlegung von Beamten sei grundsatzlich ein Dienstvergehen, sei
nicht mit der Europaischen Menschenrechtskonvention und dem Volkerrecht zu
vereinbarenc, erklarte Ilse Schaad, Leiterin des GEW-Vorstandsbereichs
Angestellten-

und Beamtenpolitik, am Donnerstag in Frankfurt am Main. (dapd/jW)
https://www,jungewelt.de/artikel/169796.verbeamtete-lehrer-diirfen-
streiken.html



	Verbeamtete Lehrer dürfen streiken

